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Neustadt an der Weinstraße, den 7. Juni 2018

Sitzung des Stadtrates am 19. Juni 2018

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die FWG Fraktion beantragt den nachfolgenden Antrag bei der nächsten Stadtratssitzung zur
Abstimmung vorzulegen:

Antrag

Bei zukünftigen Haushaltsplanungen sollen den Ortsteilen finanzielle Mittel von 3 Euro je
Einwohner; mindestens jedoch 7.500 Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Mittel sollen
im Rahmen kultureller Maßnahmen oder zur Ortsgestaltung/Ortsverschönerung eingesetzt
werden. Über den genauen Einsatz, bzw. die Verwendung der Mittel bestimmt der Ortbeirat
vollkommen selbstständig und eigenverantwortlich.

Begründung
Die Zuteilung der Mittel stärkt die immer wieder von allen Fraktionen geforderte
Eigenständigkeit der Ortsbeiräte. Durch die finanzielle Zuteilung wird das selbstständige und
eigenverantwortliche Handeln der Ortsteile gefördert. Dadurch ist es den Ortsteilen möglich,
wenn auch in einem geringen Umfang, eigenständig zu handeln.

Die Zuteilung von finanziellen Mitteln zum eigenverantwortlichen Handeln, bzw. Mitgestalten
steht nicht im Widerspruch zur GemO RLP. So besagt der § 75 Abs.1: „Der Ortsbeirat hat die
Belange des Ortsbezirks in der Gemeinde  zu wahren und die Gemeindeorgane durch
Beratung, Anregung und Mitgestaltung zu unterstützen.

Wenn notwendig sollte der § 4 Abs. 2 (Obliegenheiten der Ortsbeiräte) der Hauptsatzung der
Stadt Neustadt an der Weinstraße um diesen Punkt ergänzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Bachtler Michael Frech
Fraktionsvorsitzender Fraktionsmitglied
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